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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

01.08.2011 

Geschäftszahl 

D4 307374-1/2008 

Spruch 

D4 307374-1/2008/7E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. SCHERZ als Vorsitzende und die Richterin Mag. STARK als 
Beisitzerin über die Beschwerde der XXXX auch XXXX, StA. Kirgisistan, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 27.10.2006, FZ. 05 12.853-BAS, nach Durchführung einer öffentlichen Verhandlung am 
01.06.2011 zu Recht erkannt: 
 

I. Die Beschwerde wird gemäß § 7 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 , § 8 Abs. 1 AsylG 1997 idF BGBl. I 
Nr. 101/2003 hinsichtlich Spruchpunkt I. und II. des angefochtenen Bescheides als unbegründet abgewiesen. 
 

II. Der Beschwerde gegen Spruchpunkt III. wird gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 in Verbindung mit Abs. 5 Asylgesetz 
2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 in der Fassung BGBl. I Nr. 38/2011 stattgegeben und Spruchpunkt III. wird 
mit der Maßgabe geändert, dass der Spruch zu lauten hat: 

"Die Ausweisung aus dem österreichischen Bundesgebiet in den Zielstaat Kirgisistan ist gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 
in Verbindung mit Abs. 5 Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 in der Fassung BGBl. I Nr. 38/2011 
auf Dauer unzulässig." 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

Die minderjährige Beschwerdeführerin reiste am 19.08.2005 gemeinsam mit ihrer Mutter XXXX, illegal in das 
Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag durch ihre Mutter als gesetzliche Vertreterin einen Antrag auf 
internationalen Schutz. 
 

Die Mutter der Beschwerdeführerin gab an, dass ihre Tochter keine eigenen Fluchtgründe besitze, sondern werde 
für sie die Gewährung desselben Schutzes iSd § 10 AsylG 1997 wie er ihrer gesetzlichen Vertreterin gebühre 
beantragt. Die Angaben der Mutter würden auch für die minderjährige Beschwerdeführerin gelten. 
 

Die Mutter der minderjährigen Beschwerdeführerin begründete ihre Ausreise damit, dass sich im Herkunftsstaat 
mehrerer Einzelereignisse ereignet hätten. Als 1999 ihr erster Ehemann getötet worden sei, sei es zu einer 
Gerichtsverhandlung gekommen und die Familie sei von den Verwandten der Täter bedroht worden, damit sie 
die Anzeige zurückzuziehen. Da man die Anzeige aufrecht erhalten habe und der Mörder ihres ersten Mannes in 
Kürze entlassen werde, könne sie nicht mehr in Ruhe im Herkunftsstaat leben. Diese Bedrohungen durch die 
Mörder ihres ersten Gatten habe sie nicht zur Anzeige gebracht, da die Polizei korrupt sei. 2000 sei ein Bruder 
der Beschwerdeführerin entführt worden und sei von der Familie der Beschwerdeführerin eine hohe Geldsumme 
für dessen Freilassung gefordert worden. Als die Mutter der Beschwerdeführerin am 04.05.2000 Anzeige 
aufgrund dieser Entführung bzw. Erpressung erstattet habe, sei ihr mitgeteilt worden, dass man den Leichnam 
ihres Sohnes gefunden habe. Ein weiterer Ausreisegrund seien die Schutzgelderpressungen im Geschäft des 
Vaters der Beschwerdeführerin gewesen, auf Grund derer ein normaler Arbeitsbetrieb im Geschäft nicht möglich 
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gewesen sei, weshalb Anfang 2003 das Geschäft hätte verkauft werden müssen. Der Vater der 
Beschwerdeführerin hätte in der Folge seinen Lebensunterhalt mit Personentransporten verdient. Dabei sei sein 
Fahrzeug während der Revolution umgeworfen worden und habe ihm der Staat keinerlei Schutz vor den 
Übergriffen gewährt. Auch der Friseurladen, den die Mutter der Beschwerdeführerin zusammen mit anderen 
Damen angemietet habe und dort tätig gewesen sei, sei niedergebrannt. Hinsichtlich des Bruders XXXX wurde 
angegeben, dass er im Jahr 2003 einen Monat an der Milizschule in XXXX studiert habe, wo er aufgrund seiner 
usbekischen Volksgruppenzugehörigkeit von den anderen Schülern geschlagen worden sei und deshalb die 
Schule wieder abgebrochen habe. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.10.2006, FZ. 05 12.853-BAS, wurde der Asylantrag der 
Beschwerdeführerin gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen, die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung der Beschwerdeführerin nach Kirgisistan gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 für zulässig beschieden 
und diese gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 1997 aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Kirgisistan ausgewiesen. 
 

Begründend wurde ausgeführt, dass der Asylantrag ihrer Mutter zurückgewiesen und deren Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung nach Kirgisistan für zulässig erklärt worden sei. Gleichzeitig sei mit diesem 
Bescheid die Ausweisung der Mutter nach Kirgisistan verfügt worden. Es würden keine stichhaltigen Gründe für 
die Annahme bestehen, dass die Beschwerdeführerin aus den von der gesetzlichen Vertreterin dargelegten 
Gründen im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr liefe, in Kirgisistan einer 
unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder Todesstrafe unterworfen zu werden, womit festzustellen gewesen 
sei, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Beschwerdeführerin zulässig sei. Die 
Ausweisung stelle keinen Eingriff in Art. 8 EMRK dar. 
 

Gegen diesen Bescheid wurde durch den Vertreter Berufung erhoben, in welcher vollinhaltlich auf die im Akt 
der gesetzlichen Vertreterin der Beschwerdeführerin ersichtlichen Beweismittel verwiesen. 
 

Im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof am 01.06.2011 behaupteten die Eltern der 
Beschwerdeführerin keine eigenen Asylgründe oder Gründe gegen die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung der minderjährigen Beschwerdeführerin. Die gesetzliche Vertreterin der Beschwerdeführerin 
tätigte hinsichtlich ihrer Asylgründe die gleichen Angaben wie ihr Ehemann sowie bereits vor den Behörden der 
ersten Instanz. Ihr erster Mann sei ermordet worden, die Täter seien gefasst worden, die Familie von diesen 
bedroht, die Täter verurteilt und ihr Sohn ermordet worden. Sie seien vor der Freilassung der Mörder ihres 
Mannes nach Österreich gekommen und wisse nichts Aktuelles über die beiden. 
 

Am 30.06.2011 langte die abschließende Stellungnahme des Beschwerdeführervertreters für die 
Beschwerdeführerin und ihre Familie ein. Darin wurde nach erneuter Wiederholung des Fluchtvorbringens im 
Wesentlichen ausgeführt, dass der Zusammenhang zwischen den einzelnen Verfolgungsvorfällen und der 
Zugehörigkeit der Beschwerdeführerin und ihrer Familie zur diskriminierten, benachteiligten und in besonderer 
Weise wehrlosen ethnischen Minderheit der Usbeken in Kirgisistan zu bejahen sei. Es wurde ua. auf den OSZE-
Bericht vom 05.05.2011 verwiesen, wonach in den Ausschreitungen vom Juni 2010 zum Ausdruck gekommen 
sei, dass es in Kirgisistan einen allzeit schwelenden, enormen nationalistischen-ethnischen Hass gegen die 
usbekische Minderheit gebe. Die Beschwerdeführerin und ihre Familienangehörigen seien im wirtschaftlichen 
Bereich im höchsten Maße diskriminiert. Aufgrund der Vielzahl der Verfolgungseingriffe aus ethnischen 
Gründen und der geradezu systematischen Schutzverweigerung und Benachteiligung durch die kirgisischen 
Behörden des Sicherheits- und Justizapparats sei die Beschwerdeführerin und ihre Angehörigen eindeutig 
Flüchtlinge iSd Flüchtlingsbegriffs der GFK, wobei aufgrund der Begriffsdefinitionen in Art. 9 Abs. 1 Z. 2 lit. b 
der Statusrichtlinie auch diskriminierende Maßnahmen als Verfolgung gewertet werden könnten. Es liege 
schließlich der Verfolgungsgrund der Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der Familie und aufgrund der 
Schutzgelderpressungen aufgrund der Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der Kaufleute vor. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat dazu erwogen: 
 

1. Zur Person: 
 

Die Beschwerdeführerin ist die minderjährige Tochter vonXXXX und XXXX, beide StA. Kirgisistan. Sie reiste 
am 19.08.2005 zusammen mit ihrer Mutter illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag durch ihre 
Mutter als gesetzliche Vertreterin einen Asylantrag. Ihr Vater und ihr älterer Bruder XXXX, waren bereits am 
15.08.2005 illegal in das Bundesgebiet eingereist und hatten noch am selben Tag einen Asylantrag gestellt. 
 

Die minderjährige Beschwerdeführerin lebt seit ihrer Einreise im August 2005 mit ihren Eltern im gemeinsamen 
Haushalt. Auch ihr Bruder XXXX lebte seit der Einreise bis zu dessen Auszug im Jahr 2010 zusammen mit der 
Familie im gemeinsamen Haushalt. 



 Asylgerichtshof 01.08.2011 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 13 

 

Die Beschwerde der Mutter wurde mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes zu D4 307371-1/2008/14E vom 
heutigen Tag als unbegründet abgewiesen, jedoch ausgesprochen, dass deren Ausweisung aus dem 
österreichischen Bundesgebiet nach Kirgisistan auf Dauer unzulässig ist. Hinsichtlich ihres Vaters und ihres 
Bruders erging am heutigen Tag eine gleichlautende Entscheidung. 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass der beschwerdeführenden Partei im Herkunftsstaat Kirgisistan asylrelevante 
Verfolgung oder eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 oder 3 EMRK oder der Prot. Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
Konvention droht. 
 

2. Zu Kirgisistan 
 

Allgemeine Lage 
 

Nach seiner Unabhängigkeit am 31.08.1991 galt Kirgisistan im Vergleich mit den anderen Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion zunächst als das Land mit dem höchsten Demokratisierungsgrad. Die liberale Atmosphäre wich 
jedoch gegen Ende der 1990er Jahre mehr und mehr bedingt durch einen repressiven Führungsstil des 
Staatspräsidenten Akajew. Immer häufiger kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Diese gipfelten 
schließlich nach der Parlamentswahl 2005 in der so genannten Tulpenrevolution. Akajew wurde wegen 
Wahlfälschungs-Vorwürfen zum Rücktritt gezwungen. Sein Nachfolger Bakijew enttäuschte die in ihn gesetzten 
demokratischen Hoffnungen ebenfalls schon bald. 
 

Die am 06.04.2010 insbesondere wegen explodierender Energiepreise gestarteten Demonstrationen in Talas - im 
Nordwesten Kirgisistans - schlugen am 07.04.10 in der Hauptstadt Bishkek und auch in anderen Großstädten im 
Norden des Landes in blutige Proteste um. Offiziellen Angaben zufolge wurden 81 Menschen getötet und mehr 
als 1.500 verletzt. Der noch am selben Tag gestürzte Präsident Bakijew floh in den Süden des Landes, wo er die 
meisten Anhänger hat. Er weigerte sich zunächst zurückzutreten. 
 

Am 08.04.2010 bildete die kirgisische Opposition, unter Führung der ehemaligen Außenministerin Otunbajewa, 
Rosa eine "Provisorische Regierung des Volksvertrauens", die nach eigenen Angaben zunächst sechs Monate im 
Amt bleiben will. Die selbst ernannte Übergangsregierung besteht zum größten Teil aus ehemaligen 
Spitzenpolitikern. Auch Erkebajew, Abdigan, früherer Vizepremier, und Isakow, Ismail, ehemaliger 
Verteidigungsminister, wurden hohe Ämter zugeteilt. Die neue Regierung wurde zwischenzeitlich von Russland 
und den USA anerkannt. Isakow kündigte an, hart gegen Plünderer vorzugehen. 
 

Am 15.04.2010 flüchtete Bakijew ins benachbarte Kasachstan. Nach Angaben der Übergangsregierung 
unterschrieb er dort eine Rücktrittserklärung. Während die Interimsregierung zunächst angekündigt hatte, 
Bakijew vor Gericht stellen zu wollen, verzichtete sie schließlich auf seine Festnahme. Sein Bruder Schanysch 
hingegen - ehemaliger Chef des Geheimdienstes - soll für die Tötung von Demonstranten zur Rechenschaft 
gezogen werden. Er soll den Schießbefehl auf die anstürmende Menge gegeben haben. Bakijew reiste 
inzwischen nach Weißrussland weiter, dessen Präsident ihm am 20.04.2010 Zuflucht anbot. 
 

(BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Informationszentrum Asyl und Migration: Glossar 
Islamische Länder Band 10 Kirgisistan April 2010, S.2) 
 

Die kirgisische Übergangsregierung sagt die ursprünglich für Oktober geplante Präsidentenwahl ab. Die 
derzeitige interimistsiche Staatchefin, Rosa Otunbajewa, soll das Amt bis Ende 2011 innehaben. 
 

(Kirgisistan: Präsidentenwahl abgesagt, 19.5.2010, http://diepresse.com/home/politik/ aussenpolitik/567563/ 
index.do?from=rss, Zugriff 11.6.2010) 
 

Aktuelle innenpolitische Situation (Stand: Januar 2011) 
 

Im Juni 2010 kam es im Süden des Landes zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der kirgisischen 
und usbekischen Bevölkerung; dabei starben nach offiziellen Angaben ca. 400 Menschen, mehr als 2.500, 
überwiegend von Usbeken bewohnte Gebäude wurden niedergebrannt. Die Lage hat sich seitdem äußerlich 
beruhigt, bleibt jedoch fragil. 
 

Die Regierung hielt trotz dieser Ereignisse an ihrer Planung für ein Referendum über die Verfassungsreform und 
die Bestätigung von Roza Otunbaeva als Präsidentin bis Ende 2011 fest; es gelang ihr, das Referendum am 27. 
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Juni erfolgreich durchzuführen. Am 10.10.2010 wurden Parlamentswahlen durchgeführt, zu denen 29 Parteien 
von der Zentralen Wahlkommission zugelassen waren. Fünf Parteien gelang der Einzug in das Parlament. 
 

Nach schwieriger Regierungsbildung übernahm am 20.12.2010 die neue Regierung - eine Koalition aus den drei 
Parteien SDPK, Respublika und Ata Jurt - unter Premierminister Almazbek Atambaev die Regierung. 
 
 

(http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Kirgisistan/ Innenpolitik_node.html, 
Zugriff 28.01.2011) 
 

Parlamentswahl macht Koalitionsregierung nötig 
 

Fünf Parteien schafften Einzug - Internationale Beobachter lobten Abstimmung 
 

Die kirgisische Parlamentswahl verlief größtenteils fair und ohne ethnische Konflikte ab. Kirgistan hat damit als 
erstes Land Zentralasiens den Übergang zu einem politischen System nach europäischem Vorbild geschafft. 
 

Bischkek/Wien - Fünf Parteien haben es bei den kirgisischen Wahlen ins Parlament geschafft. Das gab die 
Wahlbehörde am Montag bekannt. Der Wahlgang am Sonntag verlief ohne Gewaltakte und sei im Wesentlichen 
frei und fair gewesen, sagten Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) in 
der Hauptstadt Bischkek. 
 

Die Legislative wird nach einer Verfassungsreform erstmals mehr Macht haben als der Präsident. Kirgistan ist 
damit das einzige Land der ehemaligen Sowjetunion mit einer parlamentarischen Demokratie nach 
westeuropäischem Vorbild. 
 
 

(http://derstandard.at/1285200525721/Parlamentswahl-macht-Koalitionsregierung-noetig, Zugriff 15.11.2010) 
 

Landesweit müssen mind. 5 % und zusätzlich in jedem Wahlbezirk mind. 0,5 % aller Stimmen gewonnen 
werden. Dies ist nur fünf Parteien gelungen: Ata-Dschurt (8,7 %), SDPK (8,1 %), Ar-Namys (7,5 %), 
Respublika (7,1 %) und Ata-Meken (5,8 %). Die Partei Ata-Dschurt hat offenbar einen Großteil ihrer Stimmen 
in den südlichen Wahlbezirken Kirgistans erhalten, also in Ex-Präsident Bakijews Stammregion, in der er immer 
noch viele Anhänger hat, die ihn sich als Präsidenten zurückwünschen. In Bischkek hingegen bewältigte sie die 
0,5 %-Hürde nur knapp mit 0,7 % der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei ca. 56 

%. 
 

(http://www.kas.de/kasachstan-zentralasien/de/publications/20793) 
 

OSZE wünscht Wahlreform 
 

Die OSZE-Beobachter würdigten den Verlauf der Wahl am Sonntag als ein Beispiel für eine lebendige 
Demokratie. "Ich habe schon viele Wahlen in Zentralasien beobachtet, aber diese ist die erste, deren Ausgang ich 
nicht vorhersagen konnte", sagte OSZE-Koordinator Morten Hoeglund. Die Wahlgesetze bräuchten jedoch eine 
grundlegende Reform, um freie Wahlen auch in Zukunft garantieren zu können. (Reuters, red/DER 
STANDARD, Printausgabe, 12.10.2010) 
 
 

(http://derstandard.at/1285200525721/Parlamentswahl-macht-Koalitionsregierung-noetig, Zugriff 15.11.2010) 
 

Neue Regierung in Bischkek fixiert 
 

17. Dezember 2010, Koalition einigt sich auf Parlamentspräsident - Regierungsbildung klappt im dritten Anlauf 
 

Bischkek/Moskau - Erst im dritten Anlauf hat die Regierungsbildung in Kirgistan geklappt. Die Koalition einigte 
sich am Freitag mit Achmatbek Keldibekow, Parteichef von Ata-Schurt, auf einen Parlamentspräsidenten. Am 
Streit um dieses Amt war Anfang Dezember nach nur drei Tagen die erste Koalition zerbrochen. 
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Damit konnte eine weitere Destabilisierung der noch fragilen Demokratie verhindert werden. Nach dem 
Verfassungsreferendum und der Parlamentswahl am 10. Oktober ist Kirgistan die erste parlamentarische 
Republik in Zentralasien. 
 

Die Nachbarländer Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan und Tadschikistan, die von ihren Präsidenten 
autokratisch regiert werden, beäugen das demokratische Experiment in Kirgistan argwöhnisch. Aber auch China, 
Russland und die USA verfolgen genau, was in dem Fünf-Millionen-Einwohner-Land vor sich geht. 
 

Laut der Washington Post haben die USA Kirgistan 3,25 Millionen US-Dollar (rund 2,4 Mio. Euro) für die 
Stärkung des parlamentarischen Systems gezahlt. Sowohl Amerikaner als auch Russen unterhalten in Kirgistan 
Militärbasen. Das Land ist zwar rohstoffarm, aber wegen seiner Nähe zu Afghanistan geopolitisch wichtig. 
Kirgistan ist nach Tadschikistan das ärmste zentralasiatische Land. 
 

Unruhen, die im Sommer offiziell rund 400 Tote forderten, drohten die gesamte Region zu destabilisieren. Die 
Opposition stürzte Präsident Kurmanbek Bakijew. Dessen Nachfolgerin Rosa Otunbajewa macht ihn für die 
Ausschreitungen verantwortlich. 
 

Die Koalition aus der Partei Ata-Schurt (Vaterland), die von Otunbajewa 2004 gegründet wurde, der 
Sozialdemokratischen Partei und der wirtschaftsfreundlichen Partei Respublika, hat im Parlament 77 von 
insgesamt 120 Stimmen. Der neue Parlamentspräsident Keldibekow erhielt die Stimmen von 101 der 119 
anwesenden Abgeordneten. Sozialdemokraten-Chef Almasbek Atambajew wurde danach als Regierungschef 
vom Parlament ebenfalls bestätigt. 
 

Trotz der Einigung auf Keldibekow bestehen innerhalb der Koalition Meinungsdifferenzen über den zukünftigen 
Weg des Landes. Während die Sozialdemokraten und Respublika den Demokratiekurs Otunbajewas unterstützen 
und sich für das parlamentarische System aussprechen, ist die nationalkonservative Partei Ata-Schurt für die 
Wiedereinführung des Präsidialsystems. (ved/DER STANDARD, Printausgabe, 18.12.2010) 
 
 

(http://derstandard.at/1292462110268/Neue-Regierung-in-Bischkek-fixiert,Zugriff 4.01.2011) 
 

Staatsaufbau 
 

Während die Verfassung von 2007 dem Präsidenten weitreichende Befugnisse gab, ist die in dem Referendum 
am 27. Juni angenommene Verfassung hingegen eine Mischform aus einem parlamentarischem und einem 
präsidentiellen System. Parlament und Premierminister kommen hierbei eine sehr starke Position zu; allerdings 
hat auch der in allgemeiner Wahl bestimmte Präsident eine Reihe von Vollmachten, beispielsweise hinsichtlich 
der Ernennung und Entlassung von Obersten Richtern und Generalstaatsanwalt. Er ist ferner 
Oberkommandierender und Vorsitzender des Sicherheitsrates. Der Präsident hat eine Amtszeit von 6 Jahren und 
ist nicht wieder wählbar. 
 

In der neuen Verfassung ist der Grundrechtteil gegenüber der 2007er Verfassung deutlich verbessert worden. 
 

Wahlrecht und Parlament 
 

Nach dem Wahlgesetz hat jeder kirgisische Bürger ungeachtet seiner Herkunft, Rasse, Ethnie, religiösen oder 
politischen Überzeugungen und seines Geschlechts ab 18 Jahren das Recht zu wählen und kann ab 25 Jahren 
selbst gewählt werden. Das Parlament "Dschogorku Kenesch" besteht aus nunmehr 120 (statt 90) Abgeordneten, 
die nach dem Verhältniswahlrecht gewählt wurden. Keine Partei kann mehr als 65 Sitze erhalten. 
 
 

(http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Kirgisistan/ Innenpolitik_node.html, 
Zugriff 28.01.2011) 
 

Rechtsschutz 
 

Judikative 
 

Die höchsten Gerichte des Landes waren bislang das Verfassungsgericht und das Oberste Gericht. Da das 
Verfassungsgericht in der Vergangenheit ein willfähriges Instrument der Präsidenten war, sieht die neue 
Verfassung kein eigenständiges Verfassungsgericht mehr vor. Es gibt jedoch eine Verfassungskammer beim 
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Obersten Gericht, dem die verfassungsmäßige Kontrolle obliegt. Die neue Verfassung räumt dem Bürger auch 
ein individuelles Beschwerderecht für den Fall vor, dass seine verfassungsmäßigen Recht durch Gesetze oder 
normative Akte verletzt werden. 
 

Der oberste Gerichtshof ist die höchste Instanz im bürgerlichen Recht, im Straf-, Verwaltungs- und 
Wirtschaftsrecht. Es überprüft die Aktivität aller lokalen Gerichte, einschließlich der Militärgerichte. Die so 
genannten "Arbitrage-Gerichte" sind für Streitigkeiten zwischen Unternehmen und Haushalten im ökonomischen 
Bereich zuständig. Die lokalen Gerichte werden von so genannten "Aksakal (Ältesten)-Gerichten" unterstützt, 
die auf Initiative von Bürgern oder Selbstverwaltungen in Dörfern und Städten einberufen werden. Die 
Unabhängigkeit der Gerichte war in der Vergangenheit durch Korruption und ihre Abhängigkeit von der 
Ernennung durch den Präsidenten beeinträchtigt. 
 
 

(http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Kirgisistan/ Innenpolitik_node.html, 
Zugriff 28.01.2011) 
 

Sicherheitsbehörden 
 

Die Verantwortung der Rechtsdurchsetzung ist aufgeteilt zwischen dem Innenministerium für allgemeine 
Verbrechen, dem "State Committee on National Security" für Staatsverbrechen und dem Büro der 
Staatsanwaltschaft für beide Verbrechen. Der [Anm. ehemalige] Präsident Bakiyev verabschiedete ein Gesetz, 
das es dem Militär erlaubte auch in heimischen politischen Konflikten einzugreifen und das dem 
Sicherheitsdienst des Präsidenten Vollmachten zur Gesetzesdurchsetzung zusprach, unter anderem zur 
Durchführung von Verhören. 
 

Die Zahlung von Bestechungsgeldern um Untersuchungen oder Anklagen zu vermeiden, war ein größeres 
Problem auf allen Ebenen der Exekutive, wobei die Regierung jedoch Schritte zur Bekämpfung von Korruption 
setzte. Fälle von Straflosigkeit innerhalb der Polizei blieben ein Problem; jedoch wurden Beamte des 
Innenministeriums auf Grund verschiedener Verstöße - einschließlich Korruption, Amtsmissbrauch und 
Polizeibrutalität- entlassen und strafrechtlich verfolgt. 
 

(US Department of State: 2009 Human Rights Report: Kyrgyz Republic, 11.3.2010) 
 

Die Gefängnisbedingungen waren geprägt von Überbelegung, besonders in Untersuchungshaftanstalten und es 
herrschten Mängel bei Nahrungsmitteln und Medikamenten, sowie bei der Gesundheitsversorgung. Die 
Sterblichkeitsrate aufgrund von Tuberkulose sank, von ungefähr 9.902 Gefangenen hatten ungefähr 700 
Tuberkulose. 
 

Die Regierung gewährte lokalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen wie dem "International 
Committee of the Red Cross" (ICRC), der "Organization for Security and Cooperation in Europe's Office of 
Democratic Institutions and Human Rights" (OSCE/ODIHR), und der NGO "Penal Reform International" 
weiterhin Zutritt in die Gefängnisse. Nach ihrem Bericht über die schlechten Haftbedingungen arbeitete die 
NGO Citizens Against Corruption mit dem Justizministerium zusammen um Essen und Hygieneartikel 
bereitzustellen. 
 

(US Department of State: 2009 Human Rights Report: Kyrgyz Republic, 11.3.2010) 
 

Männliche und weibliche Gefangene, sowie Jugendliche wurden im Allgemeinen gesondert untergebracht. 
 

(US Department of State: 2008 Human Rights Report: Kyrgyz Republic, February 25, 2009) 
 

Die Organisation für Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hält an dem Plan fest, eine Polizeimission nach 
Kirgistan zu entsenden, wo es im April und Juni zu blutigen Krawallen gekommen war. 
 

Die OSZE habe ein neues Konzept der OSZE-Polizeimission erstellt, dass vor zehn Tagen von Kirgistan 
akzeptiert worden sei. Die OSZE-Polizisten würden ohne Waffen eingesetzt und die Aufgabe haben, die 
kirgisischen Sicherheitsbehörden zu beraten. Salber zufolge befinden sich bereits acht Polizeiberater der 
Organisation in dem zentralasiatischen Land. Bis zur Jahreswende sollen die anderen hinzukommen. 
 

(http://de.rian.ru/politics/20101129/257768321.html, 29.11.2010, Zugriff 28.01.2011) 
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NGOs 
 

NGOs, Gewerkschaften und kulturelle Vereine müssen sich beim Justizministerium registrieren lassen. NGOs 
müssen mindestens drei Mitglieder haben. Das Justizministerium verweigerte keiner heimischen NGO die 
Registrierung, es verhinderte jedoch die Arbeit der "Norwegian Helsinki Commission" im Land. Das Gesetz 
verbietet das Verfolgen von politischen Zielen vom Ausland finanzierter politischer Parteien und NGOs. Zu 
einem gewissen Grand wurden die Aktivitäten von heimischen und internationalen Organisationen 
eingeschränkt. Die Regierung traf regelmäßig mit lokalen und internationalen Organisationen zu Gesprächen 
zusammen und und erlaubte Vertretern der UN und auch anderen Organisationen wie OSCE, ICRC und IOM das 
Land zu besuchen. 
 

(US Department of State: 2009 Human Rights Report Kyrgyz Republic, 11.3.2010) 
 

Menschenrechte 
 

Kirgisistan ist den wichtigsten Menschenrechtsabkommen beigetreten. Die Verfassung garantiert eine weite 
Palette von Grundrechten. Die Durchsetzung der Menschenrechte wird allerdings in der Praxis durch mangelnde 
rechtsstaatliche Tradition und eine fehlende unabhängige Justiz erschwert. Die Todesstrafe wurde durch Gesetz 
vom Juni 2007 abgeschafft. 
 

Die Zustände auf Polizeistationen, in der Untersuchungshaft und in Gefängnissen sind in vielen Fällen 
menschenunwürdig. In der Praxis ist Folter weiterhin verbreitet. Die Zivilgesellschaft und die EU setzen sich 
dafür ein, die Menschenrechtslage gerade in Untersuchungshaft und Strafvollzug zu verbessern. Die EU und 
Kirgisistan haben am 27./28. Oktober 2008 eine erste Runde des vereinbarten regelmäßigen 
Menschenrechtsdialogs abgehalten; eine zweite Runde hat am 13. Oktober 2009 in Brüssel stattgefunden. 
 

Auch nach dem Sturz der Regierung Bakijew scheint sich die Praxis einer parteiischen Justiz fortzusetzen; 
bislang wurden im Zusammenhang mit den gewaltsamen Zusammenstößen vom Juni d.J. bislang nur 
Angehörige der usbekischen Bevölkerungsgruppe angeklagt und verurteilt. Der bekannte usbekische 
Menschenrechtsverteidiger Askarov wurde in einem rechtsstaatlichen Prinzipien nicht genügenden Prozess 
wegen angeblicher Beteiligung an der Ermordung eines Polizisten zu lebenslanger Haft verurteilt. 
 
 

(http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Kirgisistan/ Innenpolitik_node.html, 
Zugriff 28.01.2011) 
 

Minderheiten 
 

Kirgisistan ist ein Vielvölkerstaat. Zwischen 60% und 70% der Bevölkerung sind Kirgisen, 15% Usbeken, etwa 
8% Russen sowie Dunganen, Uyguren, Tadschiken, Türken, Tataren, Ukrainer und einige immer weniger 
werdende Koreaner und Deutsche. 
 

(BAMF - Informationszentrum Asyl und Migration: Glossar Islamische Länder Band 10 Kirgisistan, April 2010, 
S.8) 
 

Minderheitengruppen sind unter anderem Usbeken (14,2 %), Russen (10,3%), Dunganen (1,1%), Uiguren (1%), 
als auch Gruppen von Tataren, Kasachen, Ukrainern, Deutsche, Tadschiken und Koreaner. 
 

Das Gesetz weist Kirgisisch als Staatssprache, Russisch als weitere Amtssprache aus und garantiert die 
Erhaltung und die gleichberechtigte und freie Entwicklung der Minderheitensprachen. Weiters wird ausgeführt, 
dass alle Personen in Kirgisistan vor dem Gesetz gleich sind und nicht aufgrund von Rasse, Geschlecht, 
Nationalität, politischer oder religiöser Überzeugung diskriminiert werden dürfen. 
 

Nicht-Kirgisischsprachige Bürger führten jedoch an, dass ihnen im öffentlichen Dienst bei Beförderungen 
unsichtbare Grenzen (gläserne Decke) gesetzt sind. Außerdem klagten sie über ausschließende Sprachprüfungen. 
Eine Maßnahme zur Steigerung des Gebrauchs der kirgisischen Sprache besorgte die Angehörigen der nicht-
kirgisischen Gruppen. 
 

Es gibt Vorwürfe von Diskriminierungen bei Jobeinstellung, Aufstiegsmöglichkeiten und am Wohnungsmarkt, 
aber es gingen keine offiziellen Berichte bei lokalen Behörden ein. 
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(US Department of State: 2008 Human Rights Report: Kyrgyz Republic, 11.3.2010) 
 

Ethnische Minderheitengruppen, wie Usbeken, Russen und Uiguren, beklagten Diskriminierungen im 
Arbeitsbereich und am Wohnungsmarkt. Angehörige der usbekischen Minderheit, die sich hauptsächlich im 
Süden konzentriert, fordern seit langem mehr politische und kulturelle Rechte, unter anderem eine stärkere 
Repräsentation in der Regierung, mehr usbekischsprachige Schulen und einen offiziellen Status für die 
usbekische Sprache. 
 

(Freedom House: Freedom in the World - Kyrgyzstan 2010) 
 

Die Situation für Minderheiten in Kirgisistan hat sich nicht signifikant verbessert in den letzten Jahren. Der 
wachsende Trend hin zu einem "Kirgisistan der Kirgisen", hat durch eine Sprachgesetzgebung im Parlament im 
Jahr 2004 Auftrieb erhalten. Die neuen Sprachregelungen verlangen von Kandidaten für zur Wahl stehende 
Ämter sowie für Studenten an Universitäten den Nachweis von Sprachkenntnissen in Kirgisisch. 
Staatsbedienstete werden angehalten primär Kirgisisch zu verwenden, Russisch bleibt jedoch als Sprache der 
inter-ethnischen Kommunikation. 
 

Der beinahe vollständige Ausschluss der usbekischen Minderheit aus administrativen und politischen Positionen 
trug wahrscheinlich zu der Stärke der fundamentalistischen Glaubensvorstellungen (Wahabistische 
Interpretationen) unter den Usbeken bei und damit zu härteren Vorgehen der Regierung und zu Verdächtigungen 
gegenüber Mitgliedern dieser Minderheit bzw. Ressentiments auf Seiten der Mehrheit. 
 

Die offizielle Politik in Kirgisistan wurde oft als "Minderheiten-freundlicher" als die einiger ihrer Nachbarn 
beschrieben. Es gibt eine Vielfalt von Mechanismen für die Konsultation von Minderheitengruppen und 
staatliche Unterstützung ist für verschiedene Minderheitenorganisationen oder -aktivitäten erhältlich. 
 

Durch die Anerkennung der russischen Sprache als "Verbindungssprache" unter der Verfassung, dürften die 
Behörden ihren Wunsch zeigen, der russischen Minderheit und anderen Slawen eine einbeziehende Politik zu 
demonstrieren und sie zum Bleiben im Land zu bewegen. Die Behandlung der usbekischen Minderheit ist 
verglichen dazu ungleich, beide sind ungefähr gleich groß, doch nur das Russische hat einen offiziellen Status. 
Russisch-Sprachige befinden sich dadurch in Bezug auf Arbeitsmarkt und Bildung in einer bevorzugten Lage. Es 
gibt keinen offiziellen Status der usbekischen Sprache. 
 

Es gab schon vor der Unabhängigkeit Spannungen zwischen der kirgisischen Mehrheit und der usbekischen 
Minderheit, diese blieben bestehen. Im Süden gibt es einen zunehmenden Disput über die Verwendung der 
Usbekischen Sprache in den Medien. In der Region ist Usbekisch, das ebenfalls wie das Kirgisische turkischen 
Ursprungs ist, weit verbreitet. Dementsprechend gibt es lokale Fernsehstationen, die teilweise in Usbekisch 
ausstrahlen, doch 50 Prozent der Ausstrahlungszeit muss per Gesetz auf Kirgisisch stattfinden. 
 

(Minority Rights Group International: World Directory of Minorities an Indigenous People, Kyrgyzstan 
Overview, ohne Datum, letztes erwähntes Referenzdatum 8.2007, http://www.minorityrights.org/?lid=2346, 
Zugriff 8.6.2010) 
 

Innerstaatliche Fluchtalternative 
 

Gemäß dem Gesetz zur internen Migration wird die Bewegungsfreiheit garantiert. Die Regierung respektiert das 
Gesetz gemeinhin, und die Bürger konnten sich frei innerhalb des Landes bewegen. Jedoch beschränken 
bestimmte Richtlinien die interne Migration, Wiederansiedlung und Auslandreisen. 
 

Um in einer Region des Landes leben und arbeiten zu können, ist per Gesetz ein Eintrag im Melderegister 
notwendig. Nicht gemeldeten Personen kann der Zugang zu medizinischer Versorgung und 
Bildungseinrichtungen verwehrt werden. 
 

Bürger die Zugang zu vertraulichen Staatsgeheimnissen hatten, dürfen nicht ins Ausland reisen. 
 

(US Department of State: 2009 Human Rights Report: Kyrgyz Republic, 11.3.2010) 
 

Im Jahr 2007 öffnete die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit der Unterstützung von 
ausländischen Regierungen zwei zusätzliche Passbüros und eine Ausbildungsstätte für Passbeamte, um Fälle von 
Korruption bei der Ausstellung der Pässe einzudämmen. 
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(US Department of State: 2008 Human Rights Report: Kyrgyz Republic, February 25, 2009) 
 

Der Staat ist Vertragsstaat der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und des Protokolls von 1967. Die Gesetze 
garantieren Asyl oder Flüchtlingsstatus und die Regierung richtete ein System zur Umsetzung ein. Sie arbeitete 
mit dem UNHCR und anderen Organisationen zusammen um Schutz gegen Auslieferung oder Rückkehr für 
Flüchtlinge in Länder zu bieten, in denen ihr Leben oder ihre Freiheiten aufgrund der Zugehörigkeit zu Rasse, 
Religion, Nationalität, Mitgliedschaft zu einer speziellen sozialen Gruppe oder aufgrund ihrer politischen 
Meinung bedroht wäre. Laut UNHCR besteht für Uiguren allerdings die Gefahr der Abschiebung, besonders 
wenn sie an politischen oder religiösen Aktivitäten in China beteiligt waren oder China ihre Ruckschiebung 
verlangt. Die Regierung sprach Flüchtlingen von Usbekistan (außer jenen, die ihren Angehörigen nachzogen), 
Afghanistan, Iran, Irak oder Syrien in diesem Jahr keinen Flüchtlingsschutz zu. Es gab ungefähr 400 von ihnen 
die nur durch den UNHCR registriert und unterstützt wurden. 
 

(US Department of State: 2009 Human Rights Report: Kyrgyz Republic, 11.3.2010) 
 

Rückkehrfragen 
 

Das US Department of State (USDOS) schreibt in seinem im März 2006 veröffentlichten Menschenrechtsbericht 
2005, dass OSZE und IOM berichten würden, dass Personen, die von kommerzieller Tätigkeit zurückkehren, in 
vielen Fällen Bestechungsgelder zahlen müssten, da ihnen sonst Gefängnisstrafen wegen gefälschter 
Reisedokumente drohen würden. Die Grenzbehörden würden hingegen angeben, dass geständige Personen nicht 
bestraft würden. 
 

(Quelle: ACCORD-Anfragebeantwortung vom 12.06.2008) 
 

Grundversorgung 
 

Kurzcharakterisierung der Wirtschaft (Stand: Oktober 2010) 
 

Kirgisistan ist ein Transformationsland. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion verlor das unabhängige Land 
nicht nur seinen Hauptsponsor, sondern zugleich auch natürlich gewachsene Märkte. Die Industrie brach fast 
völlig zusammen, die hoch mechanisierte Landwirtschaft sah sich von Ersatzteilen, Vorleistungen und 
Vermarktungsmechanismen abgeschnitten. Auch der auf sowjetische Bedürfnisse zugeschnittene 
Dienstleistungssektor (unter anderem Tourismus) musste sich völlig neu orientieren. Die Liberalisierung der 
Wirtschaft und der Transformationsprozess kamen mit großzügiger internationaler Geberhilfe (höchste 
internationale Hilfe pro Kopf der Bevölkerung in der Region) relativ schnell voran. Heute ist die Wirtschaft mit 
der Ausnahme einiger strategischer Sektoren wie etwa der Elektrizitäts- und Wasserversorgung auf 
marktwirtschaftliche Strukturen umgestellt. Staatsdirigistische Maßnahmen wie etwa Exportstops kommen 
jedoch weiterhin vor. 
 

Kirgisistan ist im Vergleich zu anderen Ländern in der Region Zentralasien rohstoffarm. Es gibt nur 
unbedeutende Gas- und Erdölvorkommen, die selbst bei voller Erschließung den einheimischen Bedarf nicht 
decken können. Einzig nennenswerter Rohstoff ist Gold. Goldvorkommen werden von zumeist ausländischen 
Unternehmen erschlossen und genutzt. Kirgisistan verfügt über bedeutende Wasserressourcen, von denen auch 
die Landwirtschaft der Unterlieger Usbekistan und Kasachstan abhängt. Die öffentliche Diskussion über eine 
effiziente und nachhaltige Bewirtschaftung dieser Ressource hat gerade erst begonnen. 
 

Mit einem pro Kopf-BIP von ca. 890 US-Dollar ist Kirgisistan ein armes Land. Von seinen 5,3 Millionen 
Einwohnern leben rund 35 Prozent unterhalb der Armutsschwelle. Dabei gibt es ein starkes Nord-Süd-Gefälle, 
wobei der Norden reicher als der Süden ist. 
 
 

(http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Kirgisistan/ Wirtschaft_node.html, 
Zugriff 28.01.2011) 
 

Beweiswürdigung: 
 

Diese Feststellungen ergeben sich aus den Asylakten der minderjährigen Beschwerdeführerin und ihrer Eltern. 
Da das Fluchtvorbringen der Mutter der Beschwerdeführerin vom Asylgerichtshof als nicht asylrelevant 
gewertet wurde, und auch der Antrag der Beschwerdeführerin die Feststellung beinhaltet, dass diese keine 
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eigenen Asylgründe aufweise, geht auch der Asylgerichtshof ebenso wie das Bundesasylamt davon aus, dass 
keine Verfolgung im Sinne der GFK oder keine Verletzung von Art. 2 und 3 EMRK vorliegt. 
 

Die Länderfeststellungen basieren auf den darin genannten Quellen. 
 

III. Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß § 61 AsylG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über Beschwerden gegen Bescheide des 
Bundesasylamtes, soweit nicht etwas anders in § 61 Abs 3 AsylG vorgesehen ist. 
 

Gemäß § 75 AsylG 2005 BGBl. I Nr. 100/2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den 
Bestimmungen des Asylgesetztes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 
1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. 
 

Da gegenständlicher Asylantrag am 19.08.2005 gestellt wurde, ist er nach der Rechtslage des AsylG 1997 idF 
BGBl. I 101/2003, unter Beachtung der Übergangsbestimmungen, zu beurteilen, woraus sich die 
gegenständliche Zuständigkeit ergibt. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht, und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne des AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger 
Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter 
Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates 
bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre 
Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache 
dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, 
was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Weiters muss sie sich auf das 
gesamte Staatsgebiet beziehen. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren 
ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose 
zu erstellen ist. 
 

Im hier vorliegenden Fall wurde keine Furcht vor asylrelevanter Verfolgung durch ihre Mutter als Vertreterin der 
Beschwerdeführerin geltend gemacht. Der Beschwerde gegen Spruchteil I. des angefochtenen Bescheides war 
daher nicht Folge zu geben. 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 von Amts wegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den 
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Herkunftsstaat zulässig ist (vormals § 57 FrG 1997, nunmehr § 50 FPG 2005); diese Entscheidung ist mit der 
Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Entsprechend der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes (für viele VwGH 27.02.2001, 98/21/0427) 
hinsichtlich einer möglichen Verletzung von Art. 3 EMRK in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben 
werden soll, genügt "[d]ie bloße Möglichkeit einer dem Art 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem 
Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, [...] nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter 
dem Gesichtspunkt des § 57 FrG 1997 als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr 
 

ausgesetzt sein würde (Hinweis E 1.7.1999, 97/21/0804, ergangen zum FrG 1993). Es müssen stichhaltige 
Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung 
ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer 
derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass 
der Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus. 
 

Der Asylgerichtshof hat somit zu klären, ob im Falle der Verbringung der Beschwerdeführerin in ihr Heimatland 
Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt wird. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffende, 
durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun (VwGH v. 26.06.1997, Zl. 
95/18/1291; VwGH v. 17.07.1997, Zl. 97/18/0336) ist. Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich 
zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die 
Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH vom 30.09.1993, Zl. 953/18/0214). 
 

Die beschwerdeführende Partei hat in ihrer Beschwerde keinerlei nachvollziehbare Gründe, die für eine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK bzw. Art. 3 EMRK sprechen würden, vorgebracht, da das 
Fluchtvorbringen ihrer Eltern als nicht asylrelevant erachtet wurde, sodass auch mangels eigenem 
Fluchtvorbringen keine außergewöhnlichen Umstände im Sinne der Judikatur des EGMR feststellbar waren, die 
gegen eine Abschiebung nach Kirgisistan sprechen würden. Es ist weiters darauf zu verweisen, dass es sich im 
Fall der beschwerdeführenden Partei um eine unmündige Minderjährige handelt, welche sich noch in der 
Obsorge ihrer arbeitsfähigen Eltern (laut eigenen Angaben haben sie im Herkunftsstaat ein Geschäft betrieben) 
befindet, die durchaus in der Lage sind für ihren Lebensunterhalt zu sorgen und denen auch in Zukunft zumutbar 
ist, durch eigene Erwerbstätigkeit den Familienunterhalt zu sichern. 
 

Gemäß der Übergangsbestimmung des § 75 Abs. 8 AsylG 2005 idF FrÄG 2009, BGBl. I Nr. 38/2011, ist § 10 
AsylG 2005 idgF auf alle am oder nach dem 01.01.2010 anhängigen Verfahren nach dem AsylG 1997 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass eine Ausweisungsentscheidung nach dem AsylG 1997, die vor dem 01.01.2010 
erlassen wurde, als eine Ausweisungsentscheidung nach § 10 AsylG 2005, (...) und die Abweisung eines 
Asylantrages nach dem AsylG 1997, mit der festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, als Abweisung nach § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 
gilt. Gemäß dieser Übergangsbestimmung sind alle Ausweisungen, die mit einer asylrechtlichen Entscheidung, 
gleichgültig ob diese gemäß dem AsylG 1997 oder dem AsylG 2005 erfolgt, zu verbinden sind, künftig gemäß § 
10 AsylG 2005 auszusprechen, da nur diese Norm die für notwendig erachtete Bestimmtheit hinsichtlich der 
Zulässigkeit der Ausweisung gewährleistet. Eine Zurückweisung oder Abweisung des Asylantrags gemäß dem 
AsylG 1997 soll im Regelungsregime des § 10 AsylG 2005 als eine entsprechende Entscheidung nach dem 
AsylG 2005 gelten und daher mit einer Ausweisung verbunden werden. Für Verfahren vor dem Asylgerichtshof 
gilt dies naturgemäß nur insoweit, als eine vom Bundesasylamt erlassene Ausweisung bekämpft wurde und 
somit einen relevanten Verfahrensgegenstand vor dem Asylgerichtshof darstellt (ErläutRV 330 BlgNR 24. GP, 
S. 27). 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und 
kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 idF FrÄG 2009 vorliegt. 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005 sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall 
ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt (Z 1) oder diese eine Verletzung von 
Art. 8 EMRK darstellen würden (Z 2). Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: die Art und Dauer des 
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bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war (lit. a); das 
tatsächliche Bestehen eines Familienlebens (lit. b); die Schutzwürdigkeit des Privatlebens (lit. c); der Grad der 
Integration (lit. d); die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden (lit. e); die strafgerichtliche 
Unbescholtenheit (lit. f); Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, 
Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts (lit. g); die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in 
einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (lit. h); 
die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen 
Verzögerungen begründet ist (lit. i). 
 

Über die Zulässigkeit der Ausweisung ist jedenfalls begründet, insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß 
§ 10 Abs. 2 Z 2 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Ausweisung ist nur dann auf 
Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die 
ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Ausweisung 
schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder 
Personen, die über ein gemeinschaftsrechtliches oder unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 
ff NAG) verfügen, unzulässig wäre. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur 
statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 
demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche 
Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz 
der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 
 

Die Beschwerdeführerin verfügt in Österreich über Familienangehörige - konkret ihre Eltern und ihren älteren 
Bruder -, deren Ausweisung nach Kirgisistan auf Dauer für unzulässig erklärt wurde. 
 

Art. 8 Abs. 2 EMRK erfordert eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen 
Eingriffes; letztere verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem 
Sinne wird eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des 
Fremden und seiner Familie schwerer wögen als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer Erlassung. 
Bei dieser Abwägung sind insbesondere die Dauer des Aufenthaltes, das tatsächliche Bestehen eines 
Familienlebens und dessen Intensität, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, den Grad der Integration des 
Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der 
Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen 
Umständen manifestiert, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch 
Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung maßgeblich. Auch die 
Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, ist bei der Abwägung in Betracht zu ziehen (Vgl. VfGH vom 
29.09.2007, B 1150/07-9). Hierbei ist neben diesen (beispielhaft angeführten) Kriterien, aber auch auf die 
Besonderheiten der aufenthaltsrechtlichen Stellung von Asylwerbern Bedacht zu nehmen, zumal etwa das 
Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration dann gemindert ist, wenn 
dieser Aufenthalt rechtswidrig oder lediglich auf unberechtigte Asylanträge zurückzuführen ist (vgl. VfGH vom 
12.06.2007, B 2126/06; VfGH vom 29.09.2007, Zl. B 1150/07-9; VwGH vom 24.04.2007, 2007/18/0173; 
VwGH vom 15.05.2007, 2006/18/0107, und 2007/18/0226). 
 

Angesichts der starken familiären Bindungen der Beschwerdeführerin im Bundesgebiet wäre die von der 
belangten Behörde verfügte Ausweisung aus gegenwärtiger Sicht unverhältnismäßig iSd Art. 8 Abs. 2 EMRK, 
weshalb deren Ausweisung aus dem österreichischen Bundesgebiet für unzulässig zu erklären war. 
 

Dem Bundesasylamt ist zwar zuzustimmen, dass dem öffentlichen Interesse, eine über die Dauer des 
Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer 
Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern, aus der Sicht des Schutzes und der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zukommt. 
 

Die Beschwerdeführerin hat seit ihrer Einreise vor nunmehr fast sechs Jahren mit ihren Eltern immer in einem 
Haushalt gelebt, mit ihrem älteren Bruder bis vor einem Jahr auch im gleichen Haushalt, und sie hat beinahe ihre 
gesamte Kindheit in Österreich verbracht. Aus diesem Grund überwiegen ihre privaten Interessen am Verbleib 
im Bundesgebiet die (unbestreitbar) öffentlichen Interessen an der Aufenthaltsbeendigung, die sich insbesondere 
im Interesse an der Einhaltung fremdenrechtlicher Vorschriften sowie darin manifestieren, dass das Asylrecht 
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(und die mit der Einbringung eines Asylantrags verbundene vorläufige Aufenthaltsberechtigung) nicht zur 
Umgehung der allgemeinen Regelungen eines geordneten Zuwanderungswesens dienen darf. Beim Verhältnis 
zwischen Kind und Elternteil handelt es sich jedoch um das engste vorstellbare Familienverhältnis, weshalb eine 
Ausweisung der minderjährigen Beschwerdeführerin einen massiven, nicht zu rechtfertigten Eingriff in das 
Familienleben ergeben würde. Die von der belangten Behörde verfügte Ausweisung aus gegenwärtiger Sicht 
wäre unverhältnismäßig iSd Art. 8 Abs. 2 EMRK und - wie bereits ausgeführt - die Ausweisung der 
Beschwerdeführerin aus dem österreichischen Bundesgebiet ist deshalb für unzulässig zu erklären. 
 

Wie dargestellt, beruhen die drohenden Verletzungen des Familienlebens der beschwerdeführenden Partei auch 
auf Umständen, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Somit war der Beschwerde gegen 
Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides stattzugeben und festzustellen, dass die Ausweisung der 
Beschwerdeführerin aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Kirgisistan gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 und Abs. 5 
AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 in der Fassung BGBl. I Nr. 38/2011 , nicht nur vorübergehend, sondern auf Dauer 
unzulässig ist. 
 

Gemäß § 1 Z 6 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76 in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003, ist Familienangehöriger, 
wer Elternteil eines minderjährigen Kindes, Ehegatte oder zum Zeitpunkt der Antragstellung unverheiratetes 
minderjähriges Kind (Kernfamilie) eines/einer Asylwerbers/Asylwerberin oder eines/einer Asylberechtigten ist. 
 

Familienangehörige (§ 1 Z 6) eines/einer Asylberechtigten, subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 in Verbindung mit 
§ 15) oder Asylwerbers/Asylwerberin stellen einen Antrag auf Gewährung desselben Schutzes. Für Ehegatten 
gilt dies überdies nur dann, wenn die Ehe spätestens innerhalb eines Jahres nach der Einreise des Fremden 
geschlossen wird, der den ersten Asylantrag eingebracht hat (§ 10 Abs. 1 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 101/2003). 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76 in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003, hat die Behörde auf 
Grund eines Antrages eines Familienangehörigen eines/einer Asylberechtigten mit Bescheid Asyl zu gewähren, 
wenn die Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens im Sinne des Art. 8 der Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, mit dem Angehörigen in 
einem anderen Staat nicht möglich ist. 
 

Die Behörde hat auf Grund eines Antrages eines im Bundesgebiet befindlichen Familienangehörigen eines/einer 
subsidiär Schutzberechtigten mit Bescheid den gleichen Schutzumfang zu gewähren, es sei denn, dem/der 
Antragsteller/Antragstellerin ist gemäß § 3 Asyl zu gewähren. Abs. 2 gilt (§ 10 Abs. 3 Asylgesetz 1997, BGBl. I 
Nr. 76 in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003). 
 

Die Familie umfasst XXXX, XXXX, sowie XXXX. 
 

Es liegt ein Familienverfahren im Sinne des § 10 Abs. 2 AsylG 1997 hinsichtlich der Eltern vor. 
 

Die Voraussetzungen für eine Asylgewährung gemäß § 10 AsylG 1997 liegen jedoch ebenfalls nicht vor, da die 
Beschwerden der Eltern der Beschwerdeführerin mit Erkenntnissen des Asylgerichtshofes zu Zl. D4 307368-
1/2008/15E, D4 307371-1/2008/14E sowie D4 307370-1/2008/16E abgewiesen wurden. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


